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RS OGH 1983/9/28 3Ob100/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1983

Norm

EO §35 B

Rechtssatz

Behauptet der Kläger, daß er sämtlichen Verp4ichtungen aus dem Unterhaltsvergleich durch pünktliche Zahlung

nachgekommen sei, bedeutet es keinen Verstoß gegen die Eventualmaxime, wenn dann während des Rechtsstreites

die in der Klage selbt enthaltene Zahlungsaufstellung ergänzt und berichtigt wurde.
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